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Bekanntmachung 
 
 

Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke Reken 
 
 
Der Rat der Gemeinde Reken hat am 01.07.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer 
Bilanzsumme von 5.229.397,29 € und einem Jahresergebnis in Höhe von  
0  € festgestellt. 
 
Zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
(GPA NRW) folgenden abschließenden Vermerk erteilt: 
 
 

Abschließender Vermerk der gpaNRW 

 

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung i.V.m. 

Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des Betriebes Gemeindewerke 

Reken. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2020 hat sie sich der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft EuReWi Euregio Revision GmbH, Coesfeld, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 07.05.2021 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungs-

vermerk erteilt.  

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers  

An die 

Gemeindewerke Reken  

- Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Einrichtung -, Reken 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Reken - Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Ein-

richtung -, Reken, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 

haben wir den Lagebericht der Gemeindewerke Reken - Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Einrich-

tung -, Reken, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und den für Eigenbetriebe gel-

tenden landesrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften i.V.m. den einschlägigen deutschen für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs / der eigenbetriebsähnli-

chen Einrichtung zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. 

Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und 
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 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-

triebs / der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser La-

gebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsver-

ordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-

tigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit  § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 

Wir sind von dem Eigenbetrieb / der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 

unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Betriebsleitung) und des für die Überwachung verant-

wortlichen Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen 

wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs / der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 

- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Eigenbetriebs / der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 

Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 

Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs / der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 

den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und 

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und 

um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
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Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 

Betriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts 

  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-

zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob 

der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs / der eigenbetriebs-

ähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbe-

triebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-

einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 

falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. 

 

Darüber hinaus 

 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-

lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-

sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-

tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-

digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können. 

 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystems und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-

nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 

sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbe-

triebs / der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-

schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-

menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 

des Eigenbetriebs / der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
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besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-

abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 

sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 

der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb / 

die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs / der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

vermittelt.  

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-ent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs / der eigenbetriebs-

ähnlichen Einrichtung.  

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-

entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 

vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 

Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ab-

leitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-

teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 

nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 

von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 

im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen  

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs / der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum                    31. 

Dezember 2020 befasst. Gemäß § 103 Abs. 3 GO NRW haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf 

unsere Tätigkeit einzugehen. 

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sach-

verhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse 

des Eigenbetriebs / der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Anlass geben. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs / 

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 

dafür als notwendig erachtet haben. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers 

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Er-

weiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreis 11 bis 16, durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fra-

genkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen 

Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Ent-

scheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“ 

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EuReWi Euregio Revision 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu fol-

gendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung ge-

mäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 

prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich. 

Herne, den 17.08.2021 

gpaNRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 
Der Jahresabschluss 2020 und der Lagebericht sowie der Prüfungsbericht mit Bestä-
tigungsvermerk liegen bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 im Rathaus 
der Gemeinde Reken, Kirchstraße 14, 48734 Reken, Zimmer 2.10, während der Öff-
nungszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
 
Reken, den 30.08.2021 
 
Gemeindewerke Reken 
 
 
gez. Benning 
 
Manuel Benning 
Betriebsleiter 
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Bezirksregierung Münster 48653 Coesfeld, 

12.08.2021 

- Flurbereinigungsbehörde - Leisweg 12 

  
 Tel: 0251/411-5109 
 

Flurbereinigung Groß Reken 
Az. 33.8 - 4 07 06 
  

      

2 5 .  Ä n d e r u n g s b e s c h l u s s  
 
 
 

Die Bezirksregierung Münster als Flurbereinigungsbehörde hat beschlossen: 
 

1. Das durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 04.12.2007 festgestellte und 
durch Änderungsbeschlüsse vom 16.06.2009, 07.08.2009, 02.11.2009, 
04.05.2010, 10.06.2010, 21.12.2010, 12.09.2011, 13.12.2011, 07.04.2012, 
18.12.2012, 24.04.2013, 06.12.2013, 10.04.2014, 12.11.2014, 20.10.2015, 
24.11.2015, 18.02.2016, 25.09. 2017, 25.10.2018, 15.01.2019, 07.05.2019, 
01.10.2019, 13.05.2020 und 28.10.2020 geänderte Flurbereinigungsgebiet wird 
gem. § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.03. 1976 (BGBl. I S. 546), in der derzeit gültigen Fas-
sung, wie folgt geändert: 
 

2. Aus dem Flurbereinigungsverfahren werden nachfolgend aufgeführte Grundstü-
cke ausgeschlossen und auch insoweit die Anordnung der Flurbereinigung auf-
gehoben. 

 
Gemarkung Coesfeld-Kirchspiel 
 
Flur 10, Flurstück   68 in Größe von 2,3005 ha 
Flur 10, Flurstück 133 in Größe von 1,3206 ha 
Flur 10, Flurstück 134 in Größe von 1.6761 ha 
Flur 35, Flurstück 296 in Größe von 0,0966 ha 
 
Gemarkung Groß Reken 
 
Flur 28, Flurstück   84 in Größe von 0,0001 ha 
 
Gemarkung Haltern-Kirchspiel 
 
Flur 40, Flurstück   16 in Größe von 2,6931 ha 
 
Gemarkung Lette  
 
Flur 29, Flurstück   26 in Größe von 2,2489 ha 
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Gemarkung Merfeld 
 
Flur   4, Flurstück   31 in Größe von 9,0390 ha 
Flur 17, Flurstück   27 in Größe von 8,1834 ha 
 
 
Die ausgeschlossenen Grundstücke sind auf der als Anlage zu diesem Be-
schluss genommenen Übersichtskarte dargestellt. 
  
Das Flurbereinigungsgebiet hat jetzt eine Größe von ca. 2704 ha. 
 

G r ü n d e  
 

Die Voraussetzungen für die Änderung des Flurbereinigungsgebietes liegen vor. 

Die neue Abgrenzung des Flurbereinigungsgebietes entspricht den Flurbereinigungs-

zwecken. Zwecke der Flurbereinigung sind die Herbeiführung einer sinnvollen Neu-

ordnung der land- und forstwirtschaftlichen Verhältnisse und der allgemeinen Landes-

kultur, sowie der teilweise Ausbau der Wirtschaftswege. 

Diese Zwecke werden ohne die mit diesem Bescheid ausgeschlossenen Flurstücke 

erreicht. 

 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g  
 
Gegen diesen Beschluss ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Wider-
spruch statthaft. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich bei der 
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster 
 

oder zur Niederschrift bei der  
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld 
 
zu erheben. 
 

Auf elektronischem Wege kann der Widerspruch wie folgt erhoben werden: 
-durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-
Mail-Gesetz.  
Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms-nrw.de-mail.de. 

-durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer 
Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde.   
Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms.sec.nrw.de. 
 
 
Im Auftrag  
      
gez. Hartmann       ( L S ) 
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Hinweis zum Datenschutz: 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens können 

auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster eingesehen werden unter: https://www.brms.nrw.de/de/daten-

schutz/33/index.html. 
 

 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit 
zur Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Gemeinde Reken freigegeben. 
 
 
Reken, 27.08.2021 
 
 
gez. Deitert 
 
 
Manuel Deitert 
Bürgermeister 

https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html
https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html

